
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Medienmitteilung vom 19. Januar 2009 
 
 
 
Baustelle Murtenstrasse: Ungemütlich für Velos 
 
Ab 2. Februar wird es für 6 Wochen sehr ungemütlich für Velos vom Forsthaus in 
Richtung Weyermannshaus: Busse und Lastwagen können Velos nicht mehr 
überholen. Ein geplantes, völlig unpraktikables Velofahrverbot konnte Pro Velo 
Bern abwenden. Dennoch wird eine Umfahrung signalisiert (via Bahnstrasse und 
Steigerhubeltunnel), und für unsichere Velofahrende auch empfohlen. 
 
Voraussichtlich ab 2. Februar wird die Baustelle Murtenstrasse im Bereich der neuen 
KVA für Velos noch ungemütlicher als jetzt. Denn es wird für ca. 6 Wochen in der Mitte 
der Strasse gebaut, der Verkehr wird richtungsgetrennt, so dass nur noch 3,5 Meter 
physische Breite pro Richtung bleiben. 
Stadteinwärts gibt es keine neuartigen Probleme, da Velos weiterhin das Trottoir 
mitbenützen können. Das begrüssen wir. 
Aber Richtung Weyermannshaus (stadtauswärts) werden Lastwagen und Busse auf rund 
400m Länge die Velos nicht mehr überholen können. Der Kanton signalisiert Tempo 30 
und verdeutlicht das Überhol“verbot“ für den Schwerverkehr mit einem Signal.  
Ein ursprünglich geplantes Velofahrverbot konnte dank einer Intervention von Pro Velo 
Bern abgewendet werden. Es wäre unpraktikabel und höchst unplausibel gewesen und 
hätte mehr Gefahren heraufbeschworen als behoben. 
Für Velofahrende, denen aufrückende Postautos und Lastwagen nicht geheuer sind, 
empfiehlt sich eine grossräumige Umfahrung Richtung Bethlehem/Bümpliz. Ab 
Inselkreuzung z.B. via Inselareal-Ausserholligen-Stöckacker, ab Güterbahnhof via 
Bahnstrasse-Steigerhubeltunnel. Letztere wird sogar ausgeschildert, ist aber mehr als 
doppelt so lang wie der normale Weg über die Murtenstrasse. 
 
 
Auskunft: T. Schneeberger 031 631 40 41 oder  thomas.schneeberger@provelobern.ch 
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